
Zucht - Verkauf- Ausbildung

Pferdezucht Zellhuber
Inhaberin: Brigitte Zellhuber

Moosmühle 13a
85376 Moosmühle

+49 (0)163/68 55 078
(bei Neufahrn)

mail@pferdezucht-zellhuber.de

Haftungsbeschränkungsvereinbarung

zwischen
- Pferdehalterin: Brigitte Zellhuber

Moosmühle 13a
85376 Moosmühle

und
- Reiter/Reiterin: ___________________________________

___________________________________

______ ________________________

___________________________________

Moosmühle, den _____._____.20_____

________________________________ _____________________________

_____________________________

Name Vorname

Straße Nr.

PLZ Ort

Telefon

Pferdehalterin: Brigitte Zellhuber Reiter / Reiterin

Erziehungsberechtigte

§ 1 Allgemeines

§ 2 Haftungsbeschränkung

§ 3 Unfallversicherung/private Haftpflichtversicherung

§ 4 Pferdehalterhaftpflichtversicherung

§ 5 Haftungssummenbegrenzung

Der Reiter/die Reiterin darf Pferde der Pferdehalterin nach gesonderter Auswahl im jeweiligen
Einzelfall zu Reitzwecken nutzen. Der Reiter/die Reiterin wurde darauf hingewiesen, dass der Umgang
mit Pferden ein erhöhtes Risiko mit sich bringt, das auch zu Verletzungen und Sachbeschadigungen
führen kann. Dieses Risiko nimmt der Reiter/die Reiterin bewusst in Kauf.

Jedwede Schadensersatzansprüche, insbesondere Personen-, Sach-, und Vermögensschaden, die
aus derAusübung des Reitsports oder dem Umgang mit Pferden der Pferdehalterin entstehen können,
sind hiermit ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss umfasst alle Ansprüche, gleich aus welchem
Rechtsgrund, insbesondere auch Schadensersatzansprüche unabhangig von Verschuldens- und
Gefährdungshaftung, soweit sie in dem spezifisch tiergefährdungsbedingten Umgang und Verhalten
ihren Ursprung haben. Umfasst sind auch etwaige Ansprüche, die auf Krankenversicherungs- oder
Sozialversicherungsträger übergeleitet werden könnten.
Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz
verursachte Schilden.

Der Reiter/die Reiterin verpftichtet sich, eine private Unfall-u. Haftpftichtversicherung abzuschließen
und während der gesamten Zeit aufrecht zu erhalten, die das Risiko Reiten und Umgang mit Pferden
einschließt

Der Pferdehalter weist darauf hin, dass eine Pferdehalterhaftpftichtversicherung, die Schaden des
Reiters/der Reiterin aus dem o. g. Bereich Personen-, Sach-, und Vermögensschaden umfasst, nicht
unterhält.

Soweit eine Haftung der Pferdehalterin in Betracht kommen sollte, wird die Ersatzsumme auf den
Betrag von 1.000,00 Euro beschränkt.


